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Regeste

Vollzug der Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG [SR
142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht (Art. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 105
AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist
einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Die Beschwerde richtet sich aufgrund der Rechtsbegehren gegen den Wegweisungsvollzug
(Dispositivziffern 4 und 5 der vorinstanzlichen Verfügung). Gegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens bildet demnach nur die Frage, ob das SEM den
Wegweisungsvollzug zu Recht als durchführbar erachtet hat.

E. 4.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen
Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR
142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis
des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der



Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.7.4 und
2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 4.2.1
Das SEM hält in der angefochtenen Verfügung in Bezug auf den Wegweisungsvollzug fest,
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) habe mehrfach festgestellt, dass
nicht generell davon auszugehen sei, zurückkehrenden Tamilinnen und Tamilen drohe in
Sri Lanka unmenschliche Behandlung. Es müsse vielmehr im Einzelfall eine
Risikoeinschätzung vorgenommen werden. Weder aus den Aussagen des
Beschwerdeführers noch aus den Akten würden sich jedoch Anhaltspunkte dafür ergeben,
dass ihm im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit
eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Sodann erachtete die
Vorinstanz aufgrund von substantiellen Verbesserungen den Wegweisungsvollzug nach Sri
Lanka - namentlich auch ins Vanni-Gebiet - zum heutigen Zeitpunkt als grundsätzlich
zumutbar. Der Beschwerdeführer verfüge mit seinen Eltern, Geschwistern und weiteren
Verwandten in C._______ und Umgebung über ein tragfähiges Beziehungsnetz und eine
gesicherte Wohnsituation. Er sei bis zu seiner Ausreise in der Firma (...) in D._______
angestellt gewesen und habe ein sicheres Einkommen gehabt. Er verfüge über weitere
berufliche und fachliche Erfahrungen, die ihm einen Wiederaufbau seiner wirtschaftlichen
Lebensgrundlage ermöglichen könnten. Der Wegweisungsvollzug erweise sich somit auch
in individueller Hinsicht als zumutbar. Schliesslich sei der Vollzug der Wegweisung
technisch möglich und praktisch durchführbar.

E. 4.2.2
Der Beschwerdeführer führt in der Beschwerde - unter Verweis auf verschiedene Quellen -
im Wesentlichen aus, bei einer Wegweisung ins Vanni-Gebiet liege eine konkrete
Gefährdung vor. Die Präsenz der Sicherheitskräfte im Vanni-Gebiet sei weiterhin sehr hoch
und habe sich seit dem Regierungswechsel kaum verändert. Die Überwachung durch die
Sicherheitskräfte sei nach wie vor sehr spürbar. Das CID (Criminal Investigation
Department) wisse beispielsweise, wer den Distrikt D._______ betrete und verlasse.
Angehörige des Sicherheitsdienstes und unbekannte bewaffnete Kräfte würden im
Vanni-Gebiet Hausdurchsuchungen durchführen und Privatpersonen mit wenig
gerichtlicher Kontrolle überwachen. Lokale Informanten würden die Sicherheitskräfte
informieren, wenn beispielsweise eine Person aus dem Ausland in ein Dorf im
Vanni-Gebiet zurückkehre. Folter sei bei regulären Untersuchungen durch das CID in einer
grossen Mehrheit der Fälle üblich. Viele aus dem Ausland zurückgekehrte Personen,
welche eine tatsächliche oder vermutete Verbindung zur LTTE gehabt hätten, seien
gefoltert und über ihre Aktivitäten und Kontakte im Ausland befragt worden. Der
Beschwerdeführer stamme aus C._______, Distrikt D._______, und somit aus dem
Vanni-Gebiet. Ein Onkel sei Mitglied der LTTE gewesen. In der Schweiz pflege der
Beschwerdeführer Kontakt zu seinem Onkel (...) welcher bereits seit über 20 Jahren hier
lebe. Zwar gehöre er keiner in Bezug auf die Flüchtlingseigenschaft relevanten
Risikogruppe an, jedoch müsse davon ausgegangen werden, dass er bei einer Rückkehr ins
Vanni-Gebiet inhaftiert, befragt und wahrscheinlich auch gefoltert würde. Bei einer
Rückkehr drohe demnach eine Verletzung von Art. 3 EMRK. Die Kernfamilie des
Beschwerdeführers lebe in C._______ im Distrikt D._______. Ein Onkel (...) lebe ebenfalls
im gleichen Distrikt, die restlichen Verwandten würden jedoch im Ausland leben. Der



Beschwerdeführer habe insgesamt (...) Jahre lang die Schule besucht und verfüge über kein
Diplom. Nach der Schulzeit sei er teilweise arbeitslos gewesen, habe als Hilfsarbeiter
gearbeitet und nebst einem (...)monatigen (...)kurs eine Anlehre gemacht. Ausser Tamilisch
verfüge er über keine weiteren Sprachkenntnisse. Es sei folglich sehr schwer vorstellbar,
dass er sein wirtschaftliches Existenzminimum sichern und sich integrieren könnte. Eine
Aufenthaltsalternative bestehe in Sri Lanka nicht. Der Wegweisungsvollzug erweise sich
deshalb zum jetzigen Zeitpunkt als unzumutbar.

E. 4.2.3
In seiner Vernehmlassung hielt das SEM an seinen Erwägungen fest und führte ergänzend
aus, es würden sich aus den eingereichten Berichten keine neuen Erkenntnisse die
Einschätzung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ins Vanni-Gebiet betreffend
ergeben. Zudem wurde auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-6819/2016 vom 29.
November 2016 verwiesen, wonach der Wegweisungsvollzug ins Vanni-Gebiet als
zumutbar erachtet worden sei.

E. 4.2.4
Der Beschwerdeführer wies in der Replik darauf hin, dass aus dem zitierten Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts nicht hervorgehe, in welche Region der Wegweisungsvollzug
als zumutbar erachtet worden sei. Im Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts
E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 sei keine Einschätzung zur Situation im Vanni-Gebiet
vorgenommen worden. Nach der geltenden Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
sei der Wegweisungsvollzug ins Vanni-Gebiet nach wie vor unzumutbar.

E. 4.3.1
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form
zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit
aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur
Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art.
33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK,
SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember
1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 4.3.2
Das SEM erachtete die zur Begründung des Asylgesuches geltend gemachten Vorbringen
des Beschwerdeführers in der angefochtenen Verfügung als nicht glaubhaft. In der
Beschwerde wird die daraus resultierende Verneinung der Flüchtlingseigenschaft und
Ablehnung des Asylgesuches nicht bestritten (vgl. oben E. 3). Der Vollzug der
Wegweisung durch Rückschaffung nach Sri Lanka ist unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG
somit rechtmässig, weil der Beschwerdeführer dort keinen Nachteilen im Sinne von Art. 3
AsylG ausgesetzt wäre. Sodann lässt die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka
den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig erscheinen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.4).
Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat wiederholt festgestellt,
dass nicht generell davon auszugehen sei, zurückkehrenden Tamilen drohe in Sri Lanka
eine unmenschliche Behandlung. Eine Risikoeinschätzung müsse im Einzelfall



vorgenommen werden (Urteil des EGMR R.J. gegen Frankreich vom 19. September 2013,
10466/11, Ziff. 37). Weder aus den Ausführungen des Beschwerdeführers noch aus den
Akten ergeben sich konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung
nach Sri Lanka dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder FoK
verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Der Beschwerdeführer weist
angesichts der Unglaubhaftigkeit der vorgebrachten Verfolgungshandlungen und auch unter
Berücksichtigung der Vorbringen, er pflege Kontakt zu einem seit 20 Jahren in der Schweiz
wohnhaften Onkel und ein anderer Onkel sei zu Lebzeiten Mitglied der LTTE gewesen,
kein relevantes Risikoprofil im Sinne der massgeblichen Rechtsprechung auf, aufgrund
dessen er bei einer Rückkehr nach Sri Lanka respektive ins Vanni-Gebiet mit einer
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe zu rechnen hätte (vgl. Urteil
des BVGer E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 [als Referenzurteil publiziert], E. 8).

E. 4.3.3
Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der
völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 4.4.1
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG -
die vorläufige Aufnahme zu gewähren.

E. 4.4.2
In Bezug auf die allgemeine Lage in Sri Lanka ist zunächst auf das Referenzurteil des
Bundesverwaltungsgerichts E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 zu verweisen: Nach
eingehender Analyse der sicherheitspolitischen Lage in Sri Lanka ist das
Bundesverwaltungsgericht dabei zum Schluss gekommen, dass der Wegweisungsvollzug in
die Nordprovinz (mit Ausnahme des sogenannten Vanni-Gebiets) zumutbar sei, wenn das
Vorliegen der individuellen Zumutbarkeitskriterien (insbesondere Existenz eines
trag-fähigen familiären oder sozialen Beziehungsnetzes sowie Aussichten auf eine
gesicherte Einkommens- und Wohnsituation) bejaht werden könne (vgl. a.a.O., E. 13.3 und
E. 13.4). Hinsichtlich des Vanni-Gebiets hat das Bundesverwaltungsgericht sodann in
einem weiteren Urteil erkannt, dass auch ein Wegweisungsvollzug in diese Region bei
Vorliegen von begünstigenden Faktoren grundsätzlich zumutbar sei. Die Sicherheitslage im
Vanni habe sich weiter verbessert, und die Infrastruktur sei teilweise wiederhergestellt. Die
wirtschaftliche Situation sei zwar weiterhin prekär, jedoch er-weise sich der Vollzug der
Wegweisung von Personen, welche vor Ort mit familiärer oder sozialer Unterstützung
rechnen könnten, über eine zumindest vorübergehende Wohnmöglichkeit verfügten und
Aussicht auf Deckung ihrer Grundbedürfnisse hätten, grundsätzlich als zumutbar (vgl. dazu
das Urteil des BVGer D-3619/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 9.4 f. als Referenzurteil
publiziert]).

E. 4.4.3
Vorliegend ist die Vorinstanz in ihrer Erkenntnis zu bestätigen, wonach der Vollzug der
Wegweisung zumutbar sei. Die Eltern und zwei jüngere Geschwister des
Beschwerdeführers leben in C._______ im Distrikt D._______. Im gleichen Distrikt lebt
auch ein Onkel. Der Vater bestreite nach Angaben des Beschwerdeführers den



Lebensunterhalt der Familie als (...) und sei nicht auf weitere Unterstützung angewiesen.
Die Eltern waren denn auch in der Lage, die Ausreise ihres Sohnes zu finanzieren (vgl.
Akten SEM A18 S. 2 ff.). Es kann somit ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass
dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr Unterstützung - auch finanzieller Art - zukommt
und er über eine gesicherte Wohnsituation verfügt. Der Beschwerdeführer hat sodann die
(...) Klasse abgeschlossen und verfügt damit über eine solide Schulbildung. Auch beruflich
hat er als Hilfsarbeiter, mit seiner Anlehre als (...), dem (...)monatigen (...)kurs und der
Anstellung in einer (...) bereits verschiedene Erfahrungen sammeln können (vgl. Akten
SEM A18 S. 5 f.). Es handelt sich beim Beschwerdeführer des Weiteren um einen jungen
und alleinstehenden Mann, der abgesehen von immer wieder auftretenden Kopfschmerzen
gesund ist (vgl. Akten SEM A18 S. 15 A157). Es ist vor diesem Hintergrund davon
auszugehen, dass es ihm möglich sein wird, in C._______ eine Existenz aufzubauen.

E. 4.4.4
Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.

E. 4.5
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des
Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art.
8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der
Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).

E. 4.6
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG). Der Eventualantrag (vgl. Bst. E) wird in der
Beschwerde nicht begründet und aufgrund der Akten ist nicht ersichtlich, inwiefern eine
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung gerechtfertigt sein könnte.
Der Eventualantrag ist daher abzuweisen.

E. 5
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten dem Beschwer-deführer
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Nachdem jedoch das mit der Beschwerde gestellte
Gesuch um unentgeltliche Prozessführung im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG mit
Zwischenverfügung vom 23. März 2017 gutgeheissen wurde, sind keine Kosten
aufzuerlegen, zumal den Akten nicht zu entnehmen ist, dass er nicht mehr bedürftig wäre.
(Dispositiv nächste Seite)
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